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Praxisbeurteilung (§ 16 Abs. 1 ZAPO/gtVI)

Vor- und Nachname Ausbildungsbeginn

Ausbildungsbehörde
Ausbildungsbereiche, Zeiträume der Zuweisungen

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft unge-
nügendLeistungsmerkmale:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Leistungen in den
Ausbildungsbereichen:
Arbeitstempo
Arbeitssorgfalt

Brauchbarkeit der Ergebnisse
Auffassungsgabe
Logisches Denkvermögen

Fachkenntnisse
schriftliche Ausdrucksfähigkeit
mündliche Ausdrucksfähigkeit

Initiative
Arbeitsbereitschaft
Belastbarkeit

Sozialverhalten/Teamverhalten:

Ergänzende Bemerkungen:

Gesamturteil: Punktzahl:                  Note:                                                       

Erstellt:

Erörtert:

Ort, Datum Unterschrift Ausbildungsleiterin/Ausbildungsleiter

Ort, Datum Unterschrift Studierende/Studierender
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Note Leistung Punktzahl

sehr gut eine besonders hervorragende Leistung 14 – 15

gut eine Leistung, die die durchschnittlichen Anforderungen übertrifft 11 – 13

befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen
entspricht

 8 – 10

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen
noch entspricht

5 – 7

mangelhaft eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare
Leistung

2 – 4

ungenügend eine völlig unbrauchbare Leistung 0 – 1

Hinweis:

Das Gesamturteil besteht nicht in der Durchschnittspunktzahl aus den Punktewerten der einzelnen Leistungs-
merkmale. Vielmehr sind die in den Einzelmerkmalen vergebenen Wertungen in einer Gesamtschau zu bewerten
und zu gewichten.


